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        Eigentümer- und      271/02 

     Vermieterwechsel 
 
Verkauft ein Eigentümer sein Haus oder sei-
ne Eigentumswohnung oder geht das Eigen-
tum daran auf andere Weise auf einen Er-
werber über (durch Konkurs, Zwangsverstei-
gerung, Schenkung oder Erbgang), so tritt 
der Erwerber anstelle des bisherigen Haus- 
oder Wohnungseigentümers auch in die 
Rechte und Pflichten aus dem schon beste-
henden Mietverhältnis ein. 
 

Kauf bricht nicht Miete  
In § 566 BGB ist der Rechtsgrundsatz “Kauf 
bricht nicht Miete” ausdrücklich geregelt wor-
den. Der Erwerber (beziehungsweise der Er-
steher in der Zwangsversteigerung oder der 
Erbe des Eigentümers) ist an den Mietver-
trag, so wie er vorliegt, gebunden und kann 
den Mieter auch nicht zwingen, einen neuen 
Mietvertrag, eventuell mit veränderten, für 
den Mieter ungünstigeren Konditionen, abzu-
schließen. Auch wenn der „Neue“ meint, der 
Mietvertrag müsse auf seinen Namen „umge-
schrieben“ werden und bei dieser Gelegen-
heit sollte der Mietvertrag auch gleich „aktua-
lisiert“ werden, einen Anspruch hierauf hat er 
nicht. Wird das Haus oder eine Wohnung 
verkauft, tritt der Käufer anstelle des bisheri-
gen Vermieters in alle abgeschlossenen 
Mietverträge ein. Mit allen Rechten und 
Pflichten. So steht es im Gesetz (§ 566 
BGB). Kein Mieter muss sich auf einen neu-
en - schlechteren - Mietvertrag einlassen. 
Selbst dann nicht, wenn bisher nur ein münd-
licher Mietvertrag bestand. 
 

  Vorsicht bei Vermieterbesuchen! 

Nur Ihr derzeitiger Vermieter darf Ihnen „Be-
suche“ ankündigen! Wenn Sie überhaupt je-
manden zur Wohnungsbesichtigung oder 
zum Ausmessen hereinlassen, bestehen Sie 
auf einer schriftlichen Voranmeldung mehre-
re Tage im voraus durch den derzeitigen Ei-
gentümer/Vermieter - und nicht etwa durch 
den „Neuen“, Makler, Baufachleute etc. sel-
ber. Näheres zu diesem Thema enthält unser 
Info Nr. 164. 

  Keine Verhandlungen an der Haustür!  

Manch ein Erwerber versucht sein Glück 
auch mit Überredung und Überrumpelung an 
der Haustür - z.B., wenn er Ihre Unterschrift 
für eine Mieterhöhung oder für Baumaßnah-
men haben will. Nichts ist aber so eilig, dass 
Sie sich nicht erst beraten lassen können. 
Sie können sich sehr einfach vor Belästigung 
und Überrumpelung schützen, indem Sie Ih-
rem Vermieter mündlich oder schriftlich erklä-
ren: „Wenn Sie etwas von mir wollen, teilen 
Sie mir das bitte schriftlich mit!“ 

  Mietunterlagen ordnen! 

Sie sollten in einem Ordner alle Mietunterla-
gen chronologisch sammeln - angefangen 
von der Kopie des Mietvertrags über jeden 
Briefwechsel und jede Mieterhöhung sowie 
ggf. Protokolle, Fotos und Zeugenaussagen. 
Bei allen wichtigen Schreiben müssen Sie 
den Zugang beweisen können, entweder 
durch Einschreiben mit Rückschein oder per-
sönliche Empfangsbestätigung. 

  Gemeinsam handeln! 

Wenn Informationen und Rechtsauskünfte im 
Haus verbreitet und besprochen werden, 
stehen Sie stärker da und können nicht ge-
geneinander ausgespielt werden. 

  Hausversammlung abhalten! 

Sie sollten sich möglichst schnell mit Ihren 
Nachbarn im Hause zusammentun und sich 
informieren. Der Berliner Mieterverein e.V. 
unterstützt Sie dabei gerne.  
 

Auch mündliche Verträge sind 
gültig 
Das Mietverhältnis geht grundsätzlich mit al-
len Rechten und Pflichten auf den Erwerber 
über, ohne dass es darauf ankommt, ob der 
Erwerber das Bestehen oder den Inhalt des 
Mietvertrages kannte. Das gilt auch für münd-
liche Abreden und erteilte Erlaubnisse, zum 
Beispiel zu Umbaumaßnahmen oder zur Un-
tervermietung ebenso wie für nachträgliche 
(unter Umständen ebenfalls nur mündliche) 
Änderungen des Mietverhältnisses. Kommt 
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es etwa nach einem Vermieterwechsel zu ei-
nem Streit über bestehende Rechte oder 
Pflichten des Vermieters, muss der Mieter le-
diglich das Zustandekommen einer mündli-
chen Absprache mit dem früheren Eigentü-
mer beweisen können.  
 

 Wenn Sie mit dem alten Eigentümer 

mündliche Vereinbarungen getroffen haben, 
so sollten Sie zusammen mit eventuellen 
Zeugen in einem Protokoll Zeit, Ort und Inhalt 
der Absprache festhalten. 
 
Der neue Eigentümer kann den Mieter nicht 
darauf verweisen, dass etwa eine Erlaubnis 
nicht schriftlich vorliegt oder ihm vom frühe-
ren Eigentümer nicht mitgeteilt worden ist. Es 
muss sich dabei aber immer um Pflichten aus 
dem Mietvertrag handeln, die auch als 
„miettypisch“ angesehen werden können. 
Hierzu gehören etwa vereinbarte Konkur-
renzverbote bei Gewerbemietern oder ver-
einbarte Mieterdarlehen, wenn es sich um 
Aufbaudarlehen handelt und der Darlehens-
vertrag mit dem Mietvertrag zumindest wirt-
schaftlich eine Einheit bildet. Rechtlich selb-
ständige Nebenabreden – das sind Abspra-
chen, die den Mietvertrag nicht direkt betref-
fen - gehen ebensowenig auf den Erwerber 
über wie Verpflichtungen des Vermieters ge-
genüber Dritten, selbst wenn sie sich auf den 
Mietvertrag beziehen.  
 

Mietzahlung 
Da die Rechte und Pflichten aus dem Miet-
vertrag auf den Erwerber kraft Gesetzes 
übergehen, muss der Mieter an sich auch 
von einem Eigentümerwechsel nicht infor-
miert werden. Dann muss es allerdings der 
Erwerber unter Umständen auch hinnehmen, 
wenn der Mieter die Miete aus Unkenntnis 
weiterhin an den alten Vermieter zahlt. Wird 
der Mieter jedoch vom Eigentumswechsel in 
Kenntnis gesetzt, wird er von den Mietzah-
lungen an den Erwerber nur für den laufen-
den Monat befreit, wenn er dafür die Miete an 
den Voreigentümer gezahlt hat. Erlangt der 
Mieter die Kenntnis nach dem fünfzehnten 
Tag des Monats, so gilt dies auch noch für 
die Miete für den folgenden Kalendermonat 
(§ 566 c BGB). Zahlt der Mieter trotz entspre-
chender Information weiterhin an den frühe-

ren Vermieter, wird er gegenüber dem neuen 
Eigentümer nicht von seiner Mietzahlungs-
pflicht befreit. 
 
Wer auf die bloße Mitteilung, „Ich bin der 
neue Eigentümer“, die Miete auf das Konto 
des „Neuen“ überweist. Läuft Gefahr, die 
Miete zusätzlich noch einmal an den alten 
Vermieter zahlen zu müssen. Der „Neue“ darf 
erst dann die Miete kassieren, wenn der 
Haus- oder Wohnungsverkauf im Grundbuch 
eingetragen ist. Solange er als Käufer nur ei-
nen notariellen Kaufvertrag vorweisen kann, 
ist er noch nicht Eigentümer. Anders aber bei 
einer Zwangsversteigerung. Hier wird der 
„Neue“ mit Zuschlag Eigentümer und Vermie-
ter und hat Anspruch auf die Miete. Die Än-
derung im Grundbuch erfolgt später. Ähnlich, 
wenn der bisherige Vermieter stirbt. Die Er-
ben rücken sofort in die Eigentümer-/Ver-
mieterstellung. 
 
Der „Neue“ muss seine Berechtigung zum 
Beispiel durch einen Grundbuchauszug, Zu-
schlagbeschluss oder Erbschein nachweisen. 
Es reicht aber auch aus, wenn der alte Ei-
gentümer die Mieter schriftlich auffordert, ab 
sofort an den „Neuen“ zu zahlen. 
 

Mieterhöhung 
Der „Neue“ darf die Miete nur insoweit erhö-
hen, wie es auch der alte Vermieter gedurft 
hätte. Voraussetzung ist also zum Beispiel, 
dass die Miete mindestens ein Jahr unverän-
dert war, die Kappungsgrenze eingehalten 
wird und die Vergleichsmiete nicht überschrit-
ten wird. Einzelheiten zur Mieterhöhung im 
preisfreien Wohnungsbau enthalten unsere 
Infos Nr. 19 und Nr. 20. 
 

Betriebskosten 
Zu Problemen kommt es schließlich häufig 
auch dann, wenn über Betriebskostenvor-
schüsse oder über Heizkostenvorschüsse 
abgerechnet werden muss. 
Der Erwerber des Grundstücks kommt als 
neuer Vermieter dann ins Spiel, wenn er 
während der laufenden Abrechnungsperiode 
in das Mietverhältnis eintritt. Dann geht die 
Verpflichtung zur Rechnungslegung und 
Auszahlung eventueller Guthaben für die ge-
samte Abrechnungsperiode auf ihn über. 
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Keineswegs ist es so, dass Veräußerer und 
Erwerber lediglich jeweils anteilig für die Zeit 
ihres Eigentums abzurechnen haben. Nach 
überwiegender Ansicht hat der Erwerber 
sämtliche Vorauszahlungen des Mieters in 
der Abrechnung zu berücksichtigen und nicht 
nur diejenigen, die an ihn selbst gezahlt wur-
den (vgl. BGH WM 00, 609). Jedenfalls kann 
sich der Erwerber gegenüber seinen Mietern 
der Abrechnungsverpflichtung nicht mit Erfolg 
unter Hinweis auf „technische Schwierigkei-
ten“ entziehen. Desweiteren kann der Erwer-
ber gegenüber den Mietern nicht einwenden, 
dass er für einen Teil, der Abrechnungsperi-
ode keine Vorschüsse erhalten habe (LG 
Berlin ZMR 90, 218). Dies ist allein eine Fra-
ge des Ausgleichs im Innenverhältnis zwi-
schen Veräußerer und Erwerber. Es ist Auf-
gabe des Grundstückskäufers, darauf zu 
achten, dass Vorschüsse der Mieter auf spä-
ter vorzunehmende Abrechnungen bei-
spielsweise bei der Bestimmung des Kauf-
preises berücksichtigt werden (LG Berlin 
ZMR 90, 218). 
Unzweifelhaft ist ferner, dass Ansprüche, die 
schon vor Eigentumsübergang entstanden 
sind, sich gegen den vorherigen Eigentümer 
richten, wenn sie nicht vom neuen Vermieter 
übernommen wurden. Endet also beispiels-
weise der Abrechnungszeitraum für eine 
ausstehende Abrechnung im Dezember und 
findet im Januar ein Eigentumswechsel statt, 
ist für die Vorlage der Abrechnung und für die 
Auszahlung hieraus möglicherweise entste-
hender Guthaben der frühere Eigentümer zu-
ständig, wenn nicht ausdrücklich die entspre-
chenden Verpflichtungen vom neuen Eigen-
tümer übernommen worden sind 
 

Instandhaltung und  
Mängelbeseitigung 
Der Erwerber ist als neuer Vermieter zur Er-
füllung des Vertrages verpflichtet und muss 
deshalb dem Mieter den vertragsgemäßen 
Gebrauch gewähren. Das bedeutet: Der Mie-
ter ist auch gegenüber dem neuen Vermieter 
bei Vorliegen entsprechender Mängel etwa 
zur Mietminderung berechtigt und kann 
auch, wie gegenüber dem früheren Eigentü-
mer die Instandsetzung verlangen. Einzelhei-
ten zu den Mieterrechten bei Wohnungs-
mängeln können Sie unserem Info Nr. 12 

entnehmen. Allerdings haftet der neue Ver-
mieter nicht für schon vor dem Eigentums-
übergang entstandene Ansprüche des Mie-
ters gegen den bisherigen Vermieter. Dies 
gilt insbesondere für bereits entstandene 
Schadensersatzansprüche oder fällige Ver-
wendungsersatzansprüche des Mieters. 
Verwendungsersatzansprüche können dann 
entstehen, wenn der Mieter etwa mit Ge-
nehmigung des früheren Eigentümers Ein-
bauten in der Wohnung vorgenommen hat, 
die deren Wert erhöht haben (zum Beispiel 
Ausbau des Bades, Installation einer 
Gasetagenheizung). Wenn nicht ausdrücklich 
etwas anderes mit dem früheren Vermieter 
vereinbart worden ist, muss der Mieter im 
Falle eines Eigentumswechsels seine Er-
satzansprüche gegen den alten Vermieter 
richten (Vorsicht: Kurze Verjährungsfrist 
von sechs Monaten, beginnend mit Grund-
bucheintragung; vgl. § 548 BGB). Andernfalls 
bleibt ihm gegenüber dem neuen Eigentümer 
bei Beendigung des Mietverhältnisses nur ein 
Wegnahmerecht, das der neue Vermieter 
durch die Zahlung einer angemessenen Ent-
schädigung aber abwenden kann. 
 
Auch der neue Vermieter muss schon be-
stehende Mängel beseitigen  
Anders verhält es sich bei dem Ersatz von 
sogenannten Aufwendungen. Ist der Vermie-
ter (nach Anzeige eines Mangels und Frist-
setzung durch den Mieter) mit der Mängelbe-
seitigung in Verzug, so kann der Mieter den 
Mangel selbst beseitigen und Ersatz für die 
erforderlichen Aufwendungen vom Vermieter 
verlangen. Diesen Ersatzanspruch kann der 
Mieter nach Eigentumsübergang auch direkt 
gegenüber dem Erwerber erheben, wenn der 
Vermieter schon bei Veräußerung des 
Grundstücks mit der Beseitigung von Män-
geln im Verzug war. Der Mieter also muss im 
Falle eines Eigentümerwechsels beim Vorlie-
gen von Wohnungsmängeln seine Mängel-
anzeige ebensowenig wiederholen wie schon 
getätigte Fristsetzungen. Ratsam ist dies nur, 
wenn die Hoffnung besteht, dass der neue 
Eigentümer seinen Verpflichtungen zur Be-
seitigung von Mängeln eher nachkommt als 
sein Vorgänger. 

 Grundbuch und Grundbuchamt 
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In der Praxis ist es auch oftmals so, dass die 
Mieter über die Eigentumsverhältnisse über-
haupt nicht informiert, sondern lediglich über 
rechtlich unbedeutende Verwalterwechsel in 
Kenntnis gesetzt werden. Maßgeblich für die 
Geltendmachung von Ansprüchen sind aber 
die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse. Da-
nach richten sich nicht nur die Ansprüche des 
Mieters gegenüber dem Vermieter, sondern 
auch die Eigentümerrechte des neuen Ver-
mieters (zum Beispiel bei Mieterhöhung oder 
Kündigung), da der Erwerber erst mit der Ein-
tragung in das Grundbuch Eigentümer im 
rechtlichen Sinne wird.  
 
Die Grundbücher werden bei den örtlichen 
Amtsgerichten geführt. In das Grundbuch ei-
nes Wohnhauses, beziehungsweise das 
Wohnungsgrundbuch einer Eigentumswoh-
nung kann jeder Einsicht nehmen, der ein be-
rechtigtes Interesse darlegen kann. Ein sol-
ches Interesse hat in der Regel jeder Mieter 
für sein Wohnhaus und kann dies gegenüber 
dem Grundbuchamt durch Vorlage des Miet-
vertrages nachweisen. Im Grundbuch sind 
neben der Person des Eigentümers auch Be-
lastungen des Grundstücks verzeichnet. In 
der Praxis erhalten nachfragende Mieter 
nicht immer Einsicht in sämtliche Abteilungen 
des Grundbuches – in jedem Falle kann je-
doch die Offenlegung der im Grundbuch 
festgehaltenen Eigentumsverhältnisse ver-
langt werden. Weitere Einzelheiten zum 
Grundbuch entnehmen Sie bitte unserem In-
fo Nr. 118. 
 

Kündigungsschutz 
Der Kündigungsschutz bleibt trotz Vermie-
terwechsel bestehen. Der „Neue“ hat kein ei-
genständiges Kündigungsrecht. Auch er kann 
das Mietverhältnis nur kündigen, wenn er ei-
nen gesetzlich anerkannten Kündigungs-
grund hat, zum Beispiel Eigenbedarf, und 
kein Zeitmietvertrag abgeschlossen war. Auf 
eine Eigenbedarfs- oder Verwertungskündi-
gung des früheren Eigentümers kann sich 
der „Neue“ nicht stützen. Ausnahme: Der 
Vermieter hatte Eigenbedarf für seinen Sohn 
geltend gemacht und dieser wird dann der 
neue Eigentümer. 
 

Kaution bei Eigentümerwechsel 

Nach der Regelung des § 566 a BGB tritt der 
neue Eigentümer auch in die Pflicht zur 
Rückzahlung einer vom Mieter an den frühe-
ren Vermieter geleisteten Kaution ein. Der 
Erwerber des Mietgrundstücks haftet für die 
Kaution, unabhängig davon, ob ihm die Kau-
tion ausgehändigt wurde oder nicht (§ 566 a 
Satz 1 BGB). Kann bei Beendigung des 
Mietverhältnisses der Mieter die Sicherheit 
von dem Erwerber nicht erlangen, so ist der 
alte Vermieter weiterhin zur Rückgewähr ver-
pflichtet.(§ 566 a Satz 2 BGB). Der Vermieter 
trägt also das Insolvenzrisiko des Erwerbers. 
Weitere Einzelheiten zur Kaution können Sie 
unserem Info Nr. 7 entnehmen. 
 

Umwandlung 
Steht der Vermieterwechsel in Zusammen-
hang mit der Umwandlung von Miet- in Ei-
gentumswohnungen, so tauchen in der Regel 
sehr bald Makler und Kaufinteressenten auf, 
die die Wohnung besichtigen wollen. Hat sich 
dann tatsächlich ein Käufer gefunden, dauert 
es nicht lange, bis dieser sich bei Ihnen mel-
det. Wichtige Ratschläge und genauere In-
formationen darüber, was bei einer Umwand-
lung passiert und was Mieter dagegen tun 
können, enthält unser Info Nr. 26 „Umwand-
lung von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen“. Einzelheiten zur Teilkündigung von 
Keller und Dachböden können Sie unserem 
Info Nr. 108 entnehmen. 
 


